Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ®
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie

Artikelnummer: 1E1K Datum der Erstellung: 06.08.2020
Version: 3.0 de Uberarbeitet am: 21.09.2024
Ersetzt Fassung vom: 06.04.2022

Version: (2)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer 1E1K
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Labor- und Analysezwecke
Laborchemikalie

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht fir private Zwecke (Haushalt) verwenden.
Nahrungsmittel, Getranke und Futtermittel.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Deutschland

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
E-Mail: sicherheit@carlroth.de
Webseite: www.carlroth.de

Sachkundige Person, die fur das Abteilung Arbeitssicherheit
Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
E-Mail (sachkundige Person): sicherheit@carlroth.de
Lieferant (Importeur): LACTAN® Vertriebs.-ges. m.b.H. & Co. KG
Puchstrasse 85
8020 Graz
+43(0)316 3236920

+43(0)316 38 21 60
info@lactan.at
www.lactan.at

1.4 Notrufnummer

Postleit- Telefon Webseite
zahl/Ort
Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 1010 Wien +43 1406 4343 | www.goeg.at/Ver
(VIZ) giftungsinforma-
Gesundheit Osterreich GmbH tion
(GOG)
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

1.5 Importeur

LACTAN® Vertriebs.-ges. m.b.H. & Co. KG
Puchstrasse 85

8020 Graz

Osterreich

Telefon: +43 (0)316 3236920
Telefax: +43 (0)316 38 21 60
E-Mail: info@lactan.at
Webseite: www.lactan.at

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fiir die Einstufung gemaR der Verordnung Nr.
1272/2008/EG.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
nicht erforderlich
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs
Dieses Produkt entspricht keinem Kriterium fir die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemal3 GHS

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich.
Nach Inhalation

FUr Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Nach Berihrung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemafR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen!
Wasser, Schaum, Trockenldschpulver, ABC-Pulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO,), Kann beim Verbrennen giftigen Kohlenmonoxidrauch er-
zeugen.

5.3 Hinweise fiur die Brandbekdampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Brandbekdmpfung mit Ublichen Vorsichtsmalinahmen
aus angemessener Entfernung. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

A

Nicht fur Notfélle geschultes Personal
Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes
Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beltften.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt
8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
An einem trockenen Ort aufbewahren.
Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten. Siehe hierzu auch TRGS 510 (Deutschland). Unvertragliche
Materialien: siehe Abschnitt 10.

Beachtung von sonstigen Informationen:
Spezielle Anforderungen an Lagerraume oder -behélter
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15-25 °C

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK): 11 (brennbare Feststoffe)

7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu tberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Keine Information verfigbar.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Individuelle SchutzmaBnahmen (persdnliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Hautschutz

¢ Handschutz
Handschutz ist nicht erforderlich.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblattformat gemafR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

R0TH

Atemschutz

9C

Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung. Partikelfiltergerat (EN 143). P1 (filtert mindestens

80 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weil3).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Form

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Kinematische Viskositat

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert):

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

fest

Pulver

beige
charakteristisch
nicht bestimmt
nicht bestimmt

dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht ent-
zUndbar

nicht relevant (fest)

nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht relevant

6,7 -7,1 (in wassriger Losung: 17 9/), 25 °C)

nicht relevant

(I6slich)

keine Information verfugbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht relevant (fest)

Es liegen keine Daten vor.

Osterreich (de)
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemafR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

Weitere sicherheitstechnische Kenngroé3en

Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen: Gefahrenklassen gemaR GHS
(physikalische Gefahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen: Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fihrt die Anreicherung
von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: starkes Oxidationsmittel
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)

Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemaf3 der Verordnung Nr.
1272/2008/EG.

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das

®
Sicherheitsdatenblattformat gemafR Verordnung (EG) Nr. 5”’.”

1907/2006 (REACH)

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

11.2

1.3

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen
Eigenschaften

* Bei Verschlucken

Es sind keine Daten verflugbar.

* Bei Kontakt mit den Augen

Es sind keine Daten verfugbar.

* Bei Einatmen

Es sind keine Daten verfligbar.

* Bei Beriihrung mit der Haut

Es sind keine Daten verfugbar.

* Sonstige Angaben

Wirkungen auf die Gesundheit sind nicht bekannt. Die vorliegenden Informationen beruhen auf un-
serem gegenwartigen Kenntnisstand.

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Angaben liber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfugbar.

Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfligbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemafR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

~

)

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Fiur die Entsorgung Giber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollstandig entleerte Verpackungen
kénnen einer Verwertung zugefihrt werden.

13.2 Einschladgige Rechtsvorschriften Gber Abfall
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren.

13.3 Anmerkungen

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtun-
gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regiona-
len Bestimmungen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederver-
wertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 Ordnungsgemaflie UN-Versandbezeichnung nicht zugeordnet

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgut-

vorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafl IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Straf3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN)
- Zusétzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschriankungen gemal REACH, Anhang XVII
kein Bestandeteil ist gelistet

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)/SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandeteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die An- Anm.

wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse

nicht zugeordnet

Decopaint-Richtlinie

VOC-Gehalt 0 %

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt 0%

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (RoHS)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren (ODS)
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber persistente organische Schadstoffe (POP)
kein Bestandeteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Osterreich)

Verordnung uUber brennbare Flussigkeiten (VbF) Nicht anwendbar
Aggregatzustand: nicht flussig
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

MR/VP Medium,

fur die Mikrobiologie

Artikelnummer: 1E1K

R0TH

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen(AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK):

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK):

Sonstige Angaben

Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz. Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutter-
schutzrichtlinie (92/85/EWG) fur werdende oder stillende Mutter beachten.

Nationale Verzeichnisse

1 (schwach wassergefahrdend)

11 (brennbare Feststoffe)

Land Verzeichnis Status

AU AIIC alle Bestandeteile sind gelistet
CA DSL alle Bestandeteile sind gelistet
CN IECSC alle Bestandeteile sind gelistet
EU ECSI alle Bestandeteile sind gelistet
EU REACH Reg. alle Bestandeteile sind gelistet
JP CSCL-ENCS alle Bestandteile sind gelistet
KR KECI alle Bestandteile sind gelistet
MX INSQ alle Bestandteile sind gelistet
Nz NZIoC alle Bestandteile sind gelistet
PH PICCS alle Bestandteile sind gelistet
TR CICR alle Bestandteile sind gelistet
T™W TCSI alle Bestandeteile sind gelistet
us TSCA alle Bestandeteile sind gelistet (ACTIVE)
VN NCI alle Bestandeteile sind gelistet

Legende

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventogl and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NCI National Chemical Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Gemal REACH, Artikel 14 (1) wurde fur diesen Stoff oder Bestandteile dieser Mischung eine Stoffsi-
cherheitsbeurteilung durchgefuhrt, wenn der Stoff in Mengen von 10 Tonnen oder mehr pro Jahr und
Registrant registriert wurde.

Osterreich (de)
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblattformat gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene I'-'\nderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)
schnitt
23 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ja
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzen-
PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden. tration von = 0,1%.
2.3 Endokrinschadliche Eigenschaften: ja
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in ei-
ner Konzentration von > 0,1%.
15.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft ja
(Deutschland)
15.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft ja
. (Deutschland):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 B Nationale Verzeichnisse: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilung: ja
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in die- Gemal REACH, Artikel 14 (1) wurde fir diesen
ser Mischung wurden nicht durchgefuhrt. Stoff oder Bestandteile dieser Mischung eine
Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt, wenn
der Stoff in Mengen von 10 Tonnen oder mehr
pro Jahr und Registrant registriert wurde.

Abkurzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRRe)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefdhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
ED Endokriner Disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
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Freiwillige Sicherheitsinformation in Anlehnung an das ©
Sicherheitsdatenblattformat gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) BOTH

MR/VP Medium, fir die Mikrobiologie
Artikelnummer: 1E1K

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gean-
dert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstralen (ADR/RID/ADN). Inter-
nationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Re-
gulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Guter im Luft-
verkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften. Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergeb-
nissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren. Umweltgefahren. Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB
wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich flr dieses vorgese-
hen.

Osterreich (de) Seite 12/ 12



	 -  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	Artikelnummer
	
	Registrierungsnummer (REACH)


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen:
	Verwendungen, von denen abgeraten wird:

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	Sachkundige Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist:
	E-Mail (sachkundige Person):
	Lieferant (Importeur):


	1.4 Notrufnummer
	

	1.5 Importeur

	 -  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 -  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs


	 -  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 -  ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 -  ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 -  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	Beachtung von sonstigen Informationen:
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 -  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	Nationale Grenzwerte
	Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Hautschutz
	• Handschutz

	Atemschutz
	

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 -  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Form
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	 
Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	 
Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):

	 
	Dampfdruck

	 
Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften

	 
Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	Oxidierende Eigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen:
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen:


	 -  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	
	10.5 Unverträgliche Materialien

	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 -  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr

	
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
	
	• Bei Verschlucken

	• Bei Kontakt mit den Augen
	• Bei Einatmen
	• Bei Berührung mit der Haut

	• Sonstige Angaben
	11.2 Endokrinschädliche Eigenschaften

	11.3 Angaben über sonstige Gefahren

	 -  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 -  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	13.2 Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	13.3 Anmerkungen

	 -  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
14.8 
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 -  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)/SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Decopaint-Richtlinie
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Österreich)
	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen(AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK):

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK):


	
Sonstige Angaben
	Nationale Verzeichnisse

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 -  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Haftungsausschluss


